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Hier erfahren Sie mehr zum Thema Impfung gegen Grippe.



Alles, was Sie zum Grippeschutz während  
der Schwangerschaft wissen müssen.

Wie gefährlich ist eine Grippe während 
der Schwangerschaft?

Seit einiger Zeit mehren sich die Hinweise, 
dass Schwangere bei Grippeepidemien 
häufiger von Komplikationen (Nasen-Neben-
höhlen-Entzündung [Sinusitis], Mittelohrent-
zündung, Lungenentzündung [Pneumonie]) 
betroffen sind. Eine Grippeerkrankung kann 
ab dem vierten Schwangerschaftsmonat 
einen schweren Verlauf zeigen, vorher sind 
Grippekomplikationen seltener. Auch sind 
Grippeviren vermutlich von der Mutter auf 
das Kind übertragbar. Fehlgeburten, Früh-
geburten und Wachstumsverzögerungen 
des Ungeborenen können bei schweren 
Influenzaverläufen vorkommen. 

Wie und wann schütze ich mich?

Der wirksamste Schutz gegen die Grippe 
ist die Impfung im Herbst. Sie wird mit ei-
ner Spritze verabreicht. Die Vorsorge- und 
Hygienemassnahmen (Impfen, Händewa-
schen, in ein Papiertaschentuch oder in die 
Armbeuge niesen und zu Hause bleiben) 
vermindern ein Ansteckungs- und Übertra-
gungsrisiko. Das Bundesamt für Gesund-
heit BAG empfiehlt die Grippeimpfung 

schwangeren Frauen ab dem vierten Mo-
nat sowie Frauen, die in den letzten vier 
Wochen entbunden haben. Für schwan-
gere Frauen, die an einer chronischen Er-
krankung leiden, kann die Grippeimpfung 
auch bereits zu Beginn der Schwanger-
schaft erwogen werden. Der ideale Zeit-
punkt für eine Impfung liegt zwischen Mitte 
Oktober und Mitte November. Falls der 
Schwangerschaftsbeginn in den Oktober 
oder November fällt, kann der Zeitpunkt 
für eine Grippeimpfung nach ärztlicher 
Rücksprache auch später, jedoch mög-
lichst vor dem Auftreten der Grippewelle 
(meist Dezember bis März) erfolgen.

Weshalb soll ich mich impfen lassen?

Die Impfung beugt der Grippe und den 
Komplikationen vor, die besonders während 
der Schwangerschaft auftreten. Die Grippe- 
impfung der schwangeren Frau erhöht nicht 
nur den eigenen Schutz: Die schützenden 
Antikörper können zudem das Neugebore-
ne noch mehrere Wochen nach der Geburt 
vor einer Grippeerkrankung schützen. Dies 
ist besonders wichtig, da Säuglinge nicht 
geimpft werden können und somit der Ge-
fahr ausgesetzt sind, an einer Grippe zu er-
kranken.

Wie sicher ist die Impfung?

Die Grippeimpfung gilt während der ge-
samten Schwangerschaft als sicher und 
hat keine negative Auswirkungen auf das 
Ungeborene. Ebenso sind keinerlei schäd- 
liche Auswirkungen der Impfung auf das 
Stillen bekannt. Mittlerweile bestehen aus-
reichend Erfahrung und wissenschaftliche 
Beweise zur Sicherheit von inaktivierten, 
trivalenten Grippeimpfstoffen während der 
Schwangerschaft – sowohl für die Mutter 
als auch für das Kind. Da gesunde Schwan-
gere im ersten Schwangerschaftsdrittel 
nur selten von schweren Grippekomplika-
tionen betroffen sind, wird die Influenza-
impfung in der Schweiz gesunden Frauen 
erst ab dem vierten Schwangerschafts-
monat empfohlen.

Wer übernimmt die Impfkosten?

Die Kosten der Impfung übernimmt die  
obligatorische Krankenkasse, sofern die 
Franchise bereits erreicht wurde.

Wann ist beim Impfen Vorsicht geboten?

Personen mit Fieber sollten erst nach Ab-
klingen der Symptome geimpft werden, da 
die Reaktion ihres Immunsystems sonst 
beeinträchtigt sein kann. Bei schweren  
Allergien (Anaphylaxie) gegenüber Inhalts-
stoffen oder Hühnereiproteinen wird aus-
drücklich von der Grippeimpfung abgeraten.

Welche Nebenwirkungen können auf-
treten?

Häufige Nebenwirkungen der saisonalen 
Grippeimpfung sind Rötungen oder 
Schmerzen an der Injektionsstelle. Selte-
ner treten auch Fieber, Muskelschmerzen 
oder Übelkeit auf. Diese sind im Allgemei-
nen harmlos, werden lediglich bei 5% der 
geimpften Personen beobachtet und ver- 
schwinden spätestens nach zwei Tagen 
wieder. In ganz seltenen Fällen können 
Ausschläge, Ödeme oder im Falle einer  
Allergie Asthma oder eine allergische  
Sofortreaktion (anaphylaktischer Schock) 
auftreten. Sicher ist jedoch: Das Risiko 
ernsthafter Komplikationen bei einer  
Grippeerkrankung ist um ein Vielfaches  
höher als die Wahrscheinlichkeit schwerer 
Nebenwirkungen nach der Impfung.


